
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ClearoPAG  Blatt 415.2.2.2  
Beweissicherung : Werbung / vertragliches Versprechen 

 
Thema: 
Wenn wir vor Weihnachten 2009, die Startseite von ClearoPAG 167 
angeklickt haben und die Untergruppe Prospekte/Leitfaden angeklickt 
haben, haben wir folgende Grundlage gefunden. Deutlich zu erkennen, 
dass das Fraunhoferinstitut für falsche Werbezwecke verwendet wurde.  
Deutlich auch zu erkennen, dass auf eine Brandschutzprüfung  
hingewiesen wird.  

 

1 

 

Entscheidend ist, dass beim Produkt 
Volumen Aerosol – Klebstoff 167, das 
Prüfzeugnis für den Brandschutz B2 
(geprüft durch MFPA Leipzig P-SAC 
02/III-277) DOW, aufgeführt ist.  
 
Gehen wir davon aus, dass dieses 
Prüfzeugnis überhaupt nicht für dieses 
Produkt gefertigt wurde, verarbeitet 
der Handwerker einen Schaum, bei 
dem man den Brandschutz 
vorgetäuscht hat. Das heißt, wenn mit 
diesem Schaum, ein Brand und ein 
Schaden an Menschen, Tieren und 
Sachen entsteht, hat der Handwerker 
nachzuweisen, dass dieser Schaum 
nach B2 geprüft ist. Wenn dies nicht 
der Fall ist, steht der Handwerker im 
Strafrecht und nicht im Baurecht  
Mehr dazu in der Folge.  

Eindeutig zu 
erkennen, dass das 
Fraunhoferinstitut mit 
gefälschten/über- 
tragenen  
Prüfzeugnissen als 
Werbung gegenüber 
anderen 
Mitbewerbern, 
verwendet wurde.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wilfried Berger, Sachverständiger 
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Quelle 2: Herstellervorgaben  

Quelle 3: Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage 
von Fenster und Haustüren.  
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Quelle 5: Praxiserfahrungen des Autors  

 

 


